
Allgemeine Leistungs- und Lieferbedingungen
der Missal Objekt Licht GmbH & Co. KG („ALB“) 

Stand: 01.09.2017

1. Allgemeines, Geltungsbereich

1.1 Unsere nachstehenden ALB gelten nur gegenüber Unternehmen gemäß § 14 BGB. Sie
gelten ausschließlich und abschließend, auch wenn im Einzelfall nicht gesondert ver-
einbart. Dies gilt bei laufenden Geschäftsbeziehungen auch im Falle einer fernschriftli-
chen oder telefonischen oder sonstigen, insbesondere auch elektronischen Form des
Vertragsschlusses. 

1.2 Entgegenstehende oder von unseren ALB abweichende Bedingungen des Vertrags-
partners wird ausdrücklich widersprochen. Wir erkennen sie nicht an, es sei denn, wir
hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt. Etwaig anderslautenden und
abweichenden Allgemeinen Geschäfts- oder Lieferbedingungen des Vertragspartners
wird hiermit widersprochen. Sie gelten als abbedungen, auch soweit sie bei Vertrags-
schluss oder zu einem späteren Zeitpunkt nicht noch einmal ausdrücklich zurückge-
wiesen werden. 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehen-
der oder von ALB abweichenden Bedingungen des Vertragspartners die Leistung des
Vertragspartners vorbehaltlos annehmen. Eine Vertragserfüllung durch uns ersetzt
nicht die ausdrückliche schriftliche Bestätigung abweichender Bedingungen.

1.3 Unsere Mitarbeiter sind nicht bevollmächtigt, mündlich oder schriftlich oder sonst wie
die Geltung anderer als dieser ALB zu vereinbaren. Änderungen dieser ALB oder an-
derer Vertragsinhalte bedürfen der Zustimmung durch unsere Geschäftsleitung oder
Geschäftsführung. 

1.4 Nebenabreden, Änderungen, Ergänzungen oder Nachträge des Vertrages bedürfen der
Schriftform; auch für sie gelten diese ALB.

1.5 Soweit Erklärungen nach diesen ALB schriftlich zu erfolgen haben, ist damit neben
der Schriftform auch die Textform gemeint.

2. Angebotsunterlagen, Angebot

2.1 Wir liefern in speziell an die Bedürfnisse des jeweiligen Bestellers angepasste Produk-
te, auch Einzelanfertigungen. Der Besteller hat unsere diesbezüglichen Produkte und
anderen Angebot eigenständig und selber zu prüfen, insbesondere dahingehend, ob es
seinen Anforderungen und seinem Bedarf entspricht.

2.2 Auf Anfrage eines Bestellers steht es uns frei, zu prüfen, ob wir ein Angebot hinsicht-
lich des gewünschten Objektes, Gegenstandes oder einer besonderen Beleuchtung ab-
geben.
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Es steht uns im Anschluss frei, ein Angebot über eine gestalterische und technische
Lösung, einschließlich eines Lieferungs- bzw. Fertigstellungszeitplanes, dahingehend
zu machen. Die genannten Preise gelten unter dem Vorbehalt, dass die der Angebots-
abgabe zugrunde gelegten Auftragsdaten unverändert bleiben.

Nimmt der Besteller das Angebot an, sind damit auch die gestalterische und techni-
sche Lösung, einschließlich des Zeitplanes vereinbart. Der Besteller ist darüber hinaus
verpflichtet die Zeichnungen und den Zeitplan gegenzuzeichnen, auch wenn sich wäh-
rend der Produktion, Inbetriebnahme und Herstellung vor Ort, Änderungen ergeben.
Die von uns schriftlich vorgeschlagenen Änderungen bedürfen der Gegenzeichnung
durch den Besteller, damit sich als genehmigt und vereinbart gelten. Erfolgt keine Re-
aktion auf die von uns vorgeschlagenen Änderungen in Zeitplan und technischer und
gestalterischer Lösung durch den Besteller, gelten diese nach Ablauf von 14 Tagen
nach ihrem Zugang beim Besteller als genehmigt und vereinbart. Dies gilt insbesonde-
re auch für mit der Änderung eventuell verbundenen, von uns vorgeschlagenen Anpas-
sungen des Preises.

2.3 Ist die Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB zu qualifizieren, so können wir die-
ses innerhalb von vier Wochen annehmen. Der Vertrag kommt erst mit dem Zugang
unserer schriftlichen Auftragsbestätigung zustande. Bis zur schriftlichen Auftragsbe-
stätigung sind alle Angebote freibleibend und unverbindlich. Als Auftragsbestätigung
gilt im Falle umgehender Auftragsausführung auch der Lieferschein oder die Waren-
rechnung.

3. Zahlungsbedingungen, Preise

3.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts Anderes ergibt, gelten unsere Preise 
„ab Werk“, zzgl. der am Tag der Rechnungsstellung geltender Mehrwertsteuer.

Soweit die Lieferung an einen oder die Aufstellung oder Montage an einem anderen
Ort als unserem Sitz vereinbart ist, trägt der Besteller neben der vereinbarten Vergü-
tung alle erforderlichen Nebenkosten, wie Reisekosten, Transportkosten, einschließ-
lich der Kosten der von uns üblicher Weise verwendeten Verpackung oder der vom
Besteller gewünschten Verpackung, Kosten für den Hin- und Rücktransport unserer
Werkzeuge, sowie Auslösungen.

Sollten gesetzliche Entsorgungskosten erhoben werden, sind diese gesondert zuzüglich
den vereinbarten Preisen an uns zu zahlen. 

Die Preise gelten jeweils nur für die vertraglich vereinbarte Menge und Ausführung.
Werden vom Besteller Änderungen gewünscht, die einen höheren Aufwand erfordern,
als nach dem Vertrag zugrunde gelegt, so bleibt eine angemessene Änderung der Prei-
se vorbehalten.

Wir behalten uns das Recht vor, wenn sich nach Abschluss des Vertrages, unvorher-
sehbare Kosten, insbesondere aufgrund von Tarifabschlüssen, Materialpreissteigerun-
gen, insbesondere Rohstoffpreissteigerungen oder Energiekostensteigerungen, eintre-
ten, unsere Preise um das Maß der dadurch eingetretenen Kostensteigerung zu erhö-
hen. Die Preisänderungen sind in diesem Fall nur im Rahmen und zum Ausgleich der
genannten Preis- und Kostensteigerungen möglich. Ändern sich unsere Preise unter
Berücksichtigung dieser Umstände um mehr als 5 % des in der Auftragsbestätigung
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genannten Preises, steht Bestellern, die weder Kaufleute im Sinne des Handelsgesetz-
buches noch Sondervermögen des öffentlichen Rechts noch juristische Personen des
öffentlichen Rechts sind, das Recht zu, von dem noch nicht erfüllten Teil des Vertra-
ges zurückzutreten. Das gleiche Recht steht Kaufleuten im Sinne des Handelsgesetz-
buches für solche Rechtsgeschäfte zu, die nicht zum Betrieb ihres Handelsgewerbes
gehören.

3.2 Die gesetzliche Mehrwertsteuer ist nicht in unseren Preisen eingeschlossen; sie wird in
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung in der Rechnung gesondert ausge-
wiesen.

3.3 Der Abzug von Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Soweit eine
Skontovereinbarung besteht gilt: Teilzahlungen sind nicht skontierfähig. 

3.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Preis netto (ohne
Abzug) frei Zahlstelle zu leisten und sofort zur Zahlung fällig. Kommt der Besteller in
Zahlungsverzug, so sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten
über dem gesetzlichen Basiszinssatz per anno zu fordern. Falls wir in der Lage sind,
einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, sind wir berechtigt, diesen geltend zu
machen. Der Besteller ist jedoch berechtigt, uns nachzuweisen, dass uns als Folge des
Zahlungsverzuges kein oder ein wesentlich geringerer Schaden entstanden ist.

3.5 Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechts-
kräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind, oder sie in einem Gegen-
seitigkeitsverhältnis (Synallagma) zur Hauptforderung stehen. Dem Besteller steht nur
wegen festgestellter, unbestrittener von uns anerkannter, oder in einem Gegenseitig-
keitsverhältnis (Synallagma) zur Hauptforderung stehender Gegenansprüche ein Zu-
rückbehaltungsrecht zu. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes
insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.
Gutschriften werden ausdrücklich zum Zwecke der Verrechnung erteilt. Ein Anspruch
auf Auszahlung besteht nicht.

3.6 Bei Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit des Bestellers behalten wir uns vor, Vorauszah-
lungen oder Sicherheitsleistungen zu verlangen. Wird beim Besteller fruchtlos gepfän-
det oder gerät der Besteller in den Vermögensverfall, so sind wir berechtigt, unter An-
rechnung der gemachten Aufwendungen vom Vertrag zurückzutreten. Unter den glei-
chen Voraussetzungen sind wir nach Belieferung des Bestellers berechtigt, dessen La-
ger zu besichtigen und unter Eigentumsvorbehalt oder Sicherungseigentum stehende
Waren ohne Rücksicht auf entgegenstehende frühere Vereinbarungen bis zur Barzah-
lung oder Sicherheitsleistung vorläufig sicherzustellen. Transport- und Unterstellungs-
kosten trägt der Besteller.

3.7 Soweit wir berechtigt Teillieferungen und Teilleistungen vornehmen, sind diese mit
Erbringung der jeweiligen Teilleistungen zu vergüten. 

3. Lieferzeit und -ausführung

4.1 Soweit die Auftragsbestätigung nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt, handelt es
sich bei den angegebenen Lieferterminen um unverbindliche Angaben, für deren Ein-
haltung keine Gewähr übernommen wird.
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4.2 Die Lieferfrist beginnt mit dem Tag der endgültigen Auftragsbestätigung, jedoch nicht
vor der völligen Klarstellung aller Ausführungseinzelheiten, insbesondere dem Ein-
gang etwa von Besteller zu liefernder Unterlagen sowie des Eingangs einer vereinbar-
ten, bei Vertragsabschluss fälligen Anzahlung. Die Einhaltung der Lieferfrist setzt zu-
dem die Erfüllung der Vertragspflichten, insbesondere sämtlicher Mitwirkungspflich-
ten, wie die Beibringung der von ihm zu beschaffenden Unterlagen, Beistellungen,
Genehmigungen und Freigaben voraus.

4.3 Die vereinbarte Lieferfrist verlängert sich unbeschadet unserer Rechte aus Verzug, um
den Zeitraum, währenddessen der Besteller mit seinen Verpflichtungen aus diesem
oder einem anderen Vertrag in Verzug ist.

4.4 Die Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand das
Werk verlassen hat oder bei Abholung durch den Besteller die Lieferung versandbereit
ist und dies dem Besteller mitgeteilt wird. 

Teillieferungen kann der Besteller nicht zurückweisen, es sei denn, eine Teillieferung
ist nicht zumutbar oder wurde ausdrücklich durch Vereinbarung ausgeschlossen.

4.5 Die vereinbarten Termine gelten auch mit Meldung der Versandbereitschaft als einge-
halten, wenn die Liefergegenstände ohne unser Verschulden nicht rechtzeitig geliefert
bzw. die Leistung nicht rechtzeitig erbracht werden konnte. Die Lieferfrist verlängert
sich angemessen bei Maßnahmen im Rahmen von Arbeitskämpfen, insbesondere
Streik und Aussperrungen im eigenen Betrieb sowie bei Arbeitskampfmaßnahmen in
Drittbetrieben, sofern uns kein Übernahme-, Vorsorge- oder Abwendungsverschulden
trifft, des Weiteren bei Eintritt unvorhersehbarer Ereignisse, wie Mobilmachung,
Krieg, Blockade, Aus- und Einfuhrverbote, besondere gesetzliche oder behördliche
Vorschriften, Roh- oder Brennstoffmangel, Feuer oder Verkehrssperrungen oder höhe-
re Gewalt, soweit solche Hindernisse auf die Fertigstellung oder Ablieferung des Lie-
fergegenstandes von Einfluss sind, bei uns, einem Vor- oder Unterlieferanten oder
Transporteur eintreten und von uns nicht zu vertreten sind, wobei unsere Haftung nur
für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen ist. Bei Vorliegen dieser Voraussetzungen
sind wir auch berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. Die vorliegenden Lieferzeitver-
längerungen gelten auch dann, wenn die Störungen zu einem Zeitpunkt eintreten, zu
dem wir uns in Verzug befinden.

4.6 Wird die Lieferung, Herstellung oder Installation auf Wunsch des Bestellers oder aus
Gründen, die der Besteller zu vertreten hat, verzögert, werden wir diesem, beginnend
einen Monat nach Anzeige der Leistungs- oder Versandbereitschaft, die durch die La-
gerung und Verzögerung entstehenden Kosten, bei Lagerung in unserem Werk mit
mindestens 2 % des Rechnungsbetrages für jeden angefangenen Monat (vorbehaltlich
des Nachweises wesentlich geringerer Kosten), berechnen. Die Geltendmachung wei-
tergehender Rechte aus Verzug bleibt unberührt. 

4.7 Darüber hinaus sind wir berechtigt, nach Setzung und fruchtlosem Ablauf einer ange-
messenen Frist zur Abnahme, vom Vertrag zurückzutreten und/oder Schadenersatz zu
verlangen.

5. Montage und Aufstellung
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Für den Fall, dass eine Montage oder Aufstellung vereinbart werden gilt das folgen-
den:

5.1 Der Besteller hat vor Beginn der Aufstellung oder Montage die notwendigen Vorar-
beiten vorzunehmen, er hat insbesondere den Zugriff auf die für Montage oder Auf-
stellung notwendigen elektrischen und sonstigen Leitungen, die erforderlichen Beistel-
lungen und Gegenstände bereitzustellen. Der Besteller stellt sicher, dass die notwendi-
gen Vorarbeiten soweit fortgeschritten sind, dass die Aufstellung oder Montage plan-
gemäß durchgeführt werden kann. 

5.2 Der Besteller hat die für die Aufstellung oder Montage notwendigen Bedarfsgegen-
stände und -Stoffe, wie Schutzkleidung und Schutzausrüstungen, Gerüste, Hebezeuge,
Wasser und Elektrizität, sowie Schalt- und Leistungspläne, auf seine Kosten rechtzei-
tig zu stellen.

Der Besteller stellt sicher, dass die technischen, baulichen und sonstigen Vorausset-
zungen für die Aufstellung und Montage rechtzeitig entsprechend dem Zeitplan herge-
stellt werden.

5.3 Der Besteller hat auf seine Kosten bei der Montage- bzw. Aufstellungsstelle ausrei-
chend große, trockene und verschließbare Lagerräume für die für Montage oder Auf-
stellung nötige Teile, Materialien, Werkzeuge u.ä. bereitzustellen. Der Besteller stellt
sicher, dass die für das Montagepersonal angemessene den einschlägigen gesetzlichen
und arbeitsschutzrechtlichen Voraussetzungen entsprechende Räume bereitstehen.

6. Gefahrübergang 

6.1 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“
vereinbart. Dies gilt auch bei frachtfreier Lieferung und ähnlichen Transportklauseln.
Wird bearbeitete Ware aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, zurückgeliefert,
trägt der Besteller jede Gefahr.

Ist die Aufstellung oder Montage an einem anderen Ort vereinbart, geht die Gefahr mit
Vollendung der Aufstellung und Montage über, soweit nichts anderes vereinbart ist.

6.2 Soweit der Besteller es wünscht, veranlassen wir die Versicherung der Lieferung ge-
gen Diebstahl, Bruch, Transport-, Feuer- und Wasserschaden sowie sonstige versicher-
bare Risiken; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.

6.3 Eine besondere Abnahme der Ware muss vereinbart werden. Diese Abnahme findet zu
dem vereinbarten Abnahmetermin in unserem Werk oder, im Fall der Vereinbarung
der Lieferung an einen bzw. die Aufstellung oder Montage an einem anderen Ort an
dem Bestimmungsort statt. Erfolgt diese Abnahme nicht innerhalb von drei Tagen ab
dem Abnahmetermin, gilt die Abnahme als erfolgt und unsere Waren und Leistungen
als vertragsgemäß und mangelfrei.

6.4 Der Besteller kann die Entgegennahme von Leistungen wegen unerheblicher Mängel
nicht verweigern. 

7. Mängelhaftung
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7.1 Unsere Leistungen und Lieferungen gelten als vertragsgemäß und abgenommen, wenn
der Besteller diese nicht unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 10 Tagen nach 
Zugang, schriftlich rügt. Die Inbenutzungnahme durch den Besteller gilt in jedem Fal-
le als vertragsgemäße Abnahme. Als Inbenutzungnahme durch den Besteller ist neben 
der Veräußerung der Ware auch jede Form der Bearbeitung oder Verarbeitung sowie 
der Beginn etwaiger Nachfolgearbeiten anzusehen, für die unsere Leistungen als Vor-
leistungen anzusehen sind. Geringfügige, insbesondere handelsübliche Abweichungen 
in Bezug auf Menge, Gewicht und Qualität der Beschichtung bis zu 3 % Sollwerte be-
rechtigen nicht zur Rüge.

Mängelansprüche des Bestellers setzen voraus, dass dieser die Lieferung unverzüglich
nach ihrem Erhalt, soweit die nach ordnungemäßem Geschäftsgang tunlich ist, zu un-
tersuchen und, wenn sich ein Mangel zeigt, dem Verkäufer unverzüglich Anzeige zu
machen. 

Ein Mangel in einer Teillieferung berechtigt den Besteller nicht zum Rücktritt vom ge-
samten Vertrag, es sei denn sein Interesse geht am gesamten Vertrag verlustig.

7.2 Soweit ein Mangel der Lieferung vorliegt, sind wir nach unserer Wahl zur Nacherfül-
lung in Form einer Mängelbeseitigung oder zur Lieferung einer neuen Mangelfreien
Sache berechtigt. Im Fall der Mängelbeseitigung sind wir Verpflichtet, alle zum
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-,
Wege-, Arbeits- und Materialkosten zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhö-
hen, dass die Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort verbracht wur-
de. Wir können die Nacherfüllung verweigern, wenn die Aufwendungen zur Mängel-
beseitigung den Kaufpreis voraussichtlich übersteigen. 

7.3 Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl berechtigt, Rück-
tritt oder Minderung zu verlangen

7.4 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatz-
ansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich
von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unserer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beru-
hen. Soweit uns keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Scha-
densersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt.

7.5 Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentli-
che Vertragspflicht verletzen; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Eine wesentli-
che Vertragspflicht liegt vor, wenn sich die Pflichtverletzung auf eine Pflicht bezieht,
auf deren Erfüllung der Kunde vertraut hat und auch vertrauen durfte.

7.6 Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Ge-
sundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkt-
haftungsgesetz.

7.7 Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist die Haftung ausgeschlos-
sen.
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7.8 Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 Monate, gerechnet ab Gefahren-
übergang.

7.9 Erweist sich eine Mängelrüge als unberechtigt, so sind wir berechtigt, dem Besteller
alle Aufwendungen, die uns durch diese entstanden sind, zu berechnen.

7.10 Für fehlende Teile wird nur Ersatz geleistet, wenn deren Anlieferung an uns anerkannt
oder durch einen von uns unterzeichneten Lieferschein belegt ist und die Gefahr für
die fehlenden Teile auf uns übergegangen ist. Die Ware, die uns von Seiten des Bestel-
lers angeliefert wird, nehmen wir bei Eingang unter Vorbehalt der sachlich richtigen
Angaben des Gewichts bzw. der Veredelungsfähigkeit an. Eine Prüfung erfolgt wäh-
rend der Produktion. Für fehlende Teile, welche in größeren Stückzahlen angeliefert
werden, wird daher nur Ersatz geleistet, wenn deren Anlieferung belegt und die Stück-
zahl oder das Gewicht bei der Annahme gemeinsam festgestellt wurde.

8. Gesamthaftung

8.1 Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als im vorherigen vorgesehen ist -
ohne Rücksicht - auf die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs - ausgeschlos-
sen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Ver-
tragsschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ansprüche
auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB. 

8.2 Für die Verjährung aller Ansprüche, die nicht der Verjährung wegen eines Mangels
unterliegen, gilt eine Ausschlussfrist von 18 Monaten. Sie beginnt ab Kenntnis des
Schadens und der Person des Schädigers.

8.3 Die vorgehende Begrenzung gilt auch, soweit der Besteller anstelle eines Anspruchs
auf Ersatz des Schadens statt der Leistung, Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt.

8.4 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt
ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer An-
gestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen.

9. Eigentumsvorbehalt /Sicherungseigentum

9.1 Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zum Eingang aller Zah-
lungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Besteller vor. Soweit mit dem Besteller
Bezahlungen der Kaufschuld auf Grund des Scheck- Wechsel- Verfahrens vereinbart
sind, erstreckt sich der Vorbehalt auch auf die Einlösung des von uns akzeptierten
Wechsels durch den Besteller und erlischt nicht durch Gutschrift des erhaltenden
Schecks bei uns. Verletzt der Besteller seine vertragliche Pflicht oder gerät er in Zah-
lungsverzug, so können wir von Vertrag zurücktreten, wenn er nach angemessener
Fristsetzung seinen Pflichten nicht nachkommt oder uns ein Festhalten am Vertrag
auch ohne Mahnung nicht zuzumuten ist. Wir können den Rücktritt auch dadurch er-
klären, dass wir die Kaufsache zurücknehmen. Wie nach Rücknahme der Kaufsache
zu deren Verwertung befugt, der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des
Kunden -abzüglich angemessener Verwertungskosten - anzurechnen. 

9.2 Der Besteller ist bis zum endgültigen Eigentumsübergang verpflichtet, die Sache
pfleglich zu behandeln; insbesondere ist er verpflichtet diese auf eigene Kosten gegen
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Feuer-, Wasser- und Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern. So-
fern Wartungs- und Inspektionsarbeiten erforderlich sind, muss der Besteller diese auf
eigene Kosten rechtzeitig durchführen. 

9.3 Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich
schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. So-
weit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten
einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Kunde für den uns entstandenen
Ausfall.

9.4 Der Besteller ist berechtigt, die Sache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkau-
fen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktura-Endbetrages
(einschließlich Mehrwertsteuer) unserer Forderung ab, die ihm aus der Weiterveräuße-
rung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die
Sache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser
Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis,
die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch,
die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen
aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbe-
sondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt
ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen,
dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt,
alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushän-
digt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Die von uns im Voraus abge-
tretene Forderung bezieht sich auch auf den anerkannten Saldo, so wie im Fall der In-
solvenz des Abnehmers auf den dann vorhandenen kausalen Saldo. 

9.5 Die Verarbeitung oder Umbildung der Sache durch den Besteller wird stets für uns vor-
genommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen ver-
arbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes
der Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verar-
beiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehen-
de Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Sache.

9.6 Wird die Sache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt,
so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Kaufsache (Fakturaendbetrag, einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermisch-
ten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der
Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart,
dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so
entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns.

9.7 Der Besteller tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen
ihn ab, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen
Dritten erwachsen.

9.8 Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers in-
soweit freizugeben, als der realisierbare Wert unserer Sicherheiten die zu sichernden
Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherhei-
ten obliegt uns.



- 9 -

10. Schutzrechte

10.1 An Abbildungen, Zeichnungen, Kalkulationen und Unterlagen behalten wir uns die Ei-
gentums- und Urheberrechte vor, soweit sie nicht ausdrücklich mit übertragen werden;
sie dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind uns auf Verlangen zu-
rückzugeben. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „vertraulich“
bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Besteller unserer ausdrück-
lichen schriftlichen Zustimmung. Angebote haben Gültigkeit nur in schriftlicher Form.

10.2 Produkte, die uns nach Zeichnung, Vorgaben oder Mustern vom Besteller in Auftrag
gegeben werden, unterliegen der Verpflichtung des Bestellers evtl. Schutzrechte Drit-
ter zu prüfen und nicht zu verletzen. Wird uns bei Nichtbeachtung dieser Verpflich-
tung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehörendes Schutzrecht eine Ferti-
gung untersagt oder kann das Produkt wegen der Verletzung des Schutzrechtes nicht
verwandt werden, sind wir berechtigt - ohne die Rechtslage zu prüfen und unter Aus-
schluss aller Schadensersatzansprüche des Bestellers gleich aus welchem Rechtsgrund
- die Herstellung und Lieferung bis zur Klärung des Sachverhalts einzustellen und
vom Besteller Schadensersatz zu verlangen, mindestens in Höhe von 15 % des Rech-
nungswertes für das bestellte Produkt. Der Besteller stellt uns bereits jetzt von Scha-
densersatz und sonstigen Ersatzansprüchen Dritter, insbesondere von Rechtsinhabern,
auf erstes Anfordern frei. Zum Umfang des Schadens gehören auch solche Kosten, die
uns durch die Abwehr von Ansprüchen Dritter entstehen.

10.3 Es ist ausdrücklich nicht vereinbart, dass die Lieferungen an einem anderen Ort, als
unserem Werk und an dem Lieferort bzw. Aufstellungs- und Montageort frei von
Rechten Dritter, einschließlich gewerblicher Schutzrechte, Markenrechten und Urhe-
berrecht ist. 

Ansprüche des Bestellers wegen Schutzrechtsverletzungen sind ausgeschlossen, so-
weit er diese mindestens auch zu vertreten hat oder sie auf seinen Vorgaben oder An-
weisungen gründen oder dadurch verursacht werden, dass er Lieferungen modifiziert
hat oder an einen anderen als den Liefer- oder Montageort verbracht hat. Weiter sind
Ansprüche des Bestellers wegen Schutzrechtsverletzung ausgeschlossen, soweit er uns
von durch Dritte geltend gemachten Ansprüche nicht unverzüglich verständigt.

Haben wir die Verletzung eines Schutzrechtes zu vertreten, können wir nach eigener
Wahl und Kosten ein Nutzungsrecht erwirken, unsere Leistung so ändern oder austau-
schen, dass eine Schutzrechtsverletzung nicht mehr besteht. Ist uns dies nicht möglich,
stehen den Besteller die Mangelrechte nach Maßgabe der Ziffer 7 und 8 dieser ALB
zu.

11. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Schlussbestimmungen

11.1 Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Vertragspartner gilt das Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des UN-Kaufrechts (CISG) wird ausdrück-
lich ausgeschlossen.
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11.2 Sofern nichts anderes vereinbart ist, ist Erfüllungsort unser Hauptsitz, 59846 Sundern,
für alle sich aus diesem Rechtsverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten einschließ-
lich der Lieferungen und Zahlungen.

11.3 Sofern der Lieferant Kaufmann ist, ist unter Ausschluss sonstiger Gerichtsstände Ge-
richtsstand für alle entstehenden Streitigkeiten 59846 Sundern; wir sind jedoch berech-
tigt, am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners ihn zu verklagen.

11.4 Diese ALB bleiben auch dann gültig, wenn einzelne Klauseln sich als ungültig erwei-
sen sollten. Die ungültige Klausel wird von den Parteien so ergänzt oder umgedeutet,
dass der mit der ungültigen Vorschrift beabsichtigte wirtschaftliche Zweck weitestge-
hend erreicht wird. Entsprechend ist zu verfahren, wenn sich bei der Durchführung des
Vertragsverhältnisses eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. Beruht die Ungültigkeit
auf einer Leistungs- oder Zeitbestimmung, so tritt an ihre Stelle das gesetzlich zulässi-
ge Maß.

 
11.5 Sollte eine Bestimmung dieser ALB mit Rücksicht auf zwingendes ausländisches

Recht unwirksam sein, wird der Vertragspartner auf Verlangen diejenigen Vertragser-
gänzungen mit uns vereinbaren und diejenigen Erklärungen Dritten oder Behörden ge-
genüber abgeben, durch die die Wirksamkeit der betroffenen Regelung und, wenn dies
nicht möglich ist, ihr wirtschaftlicher Gehalt auch nach dem ausländischen Recht ge-
währleistet bleibt.
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